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  Liebe Gäste, 

herzlich willkommen im Gustav-Stresemann-Insti-
tut e.V. 

Um Ihren Aufenthalt bei uns im Haus so angenehm 
wie möglich zu gestalten, möchten wir Sie gerne 
mit unserer Hausordnung vertraut machen. 

Die folgende Hausordnung gilt für alle Hausgäste, 
sowohl für Individualreisende als auch Veranstal-
tungsgäste. Sollten Sie bei uns als Veranstalter zu 
Gast sein, so geben Sie bitte diese Informationen 
auch an alle Teilnehmer Ihrer Veranstaltung weiter.

1. Zimmer
Im GSI herrscht generelles Rauchverbot. Das gilt für 
Cannabis-Produkte auch im gesamten Außenge-lände. 
Aus Gründen der Sicherheit sind Kochen, offenes 
Feuer bzw. das Hantieren mit Gaskochern und das 
Betreiben von sonstigen Elektrogeräten außer Ladege-
räten im gesamten GSI verboten.

2. An- und Abreise
Die Zimmer können am Anreisetag ab 14.00 Uhr 
bezogen werden.

Am Abreisetag sind die Zimmer spätestens um 10.00 
Uhr freizugeben, ansonsten wird eine weite-re Nacht 
berechnet.

Early Check-in und Late Check-out sind nach Ver-füg-
barkeit und Absprache möglich.

3. Beschädigungen und Verschmutzungen
Wir bitten Sie, unser Haus sorgsam zu behandeln. 
Sollten selbstverschuldete Beschädigungen vor-kom-
men, müssen diese der Rezeption gemeldet werden. 
Wir behalten uns vor, den verursachten Schaden in 
Rechnung zu stellen. Außergewöhnliche Verschmut-
zungen erfordern hohen Reinigungsauf-wand, den wir 
in Rechnung stellen.

4. Nachtruhe
Wir bitten Sie, auf andere Gäste Rücksicht zu neh-men. 
In Innen- und Außenbereichen des GSI gilt eine 
Nachtruhe von 23 bis 6 Uhr, in der wir um besondere 
Rücksichtnahme bitten. 

5. Speisen und Getränke
Frühstück gibt es von 06.45 bis 9.30 Uhr, am Wo-che-
nende bis 10.30 Uhr. Sollten Sie vorher abrei-sen bzw. 
einen Ausflug machen, können wir Ihnen gerne ein 
Lunchpaket zubereiten. Dieses können Sie bis 20 Uhr 
am Vortag an der Rezeption bestel-len.

Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist 
grundsätzlich nicht erlaubt.

6. Tiere
Das Mitbringen von Tieren ist nur nach vorheriger 

Rücksprache mit dem GSI möglich. 

Mitgebrachte Tiere dürfen grundsätzlich nicht mit 
ins Restaurant.

7. Aufbewahrung
Wir empfehlen, Wertgegenstände im Zimmersafe 
oder in unseren Schließfächern zu deponieren. 

8. Laden von Akkus für E-Fahrzeuge
Das Laden von Akkus für E-Fahrzeuge ist inner-
halb des GSI untersagt. Im Fahrradhaus stehen 
für Übernachtungsgäste Ladeboxen zur Verfü-
gung.

9. Schlüssel
Hotelzimmer und Seminarräume sind immer zu 
verschließen. Bei Verlust von Zimmerschlüsseln 
oder Zugangskarten stellt das GSI 15 € in Rech-
nung. Bei Verlust von Schlüsseln für Seminarräu-
me und Schließfächer stellt das GSI 35 € in 
Rechnung.

10. Fluchtwege/Notausgänge 
Ein Evakuierungsplan befindet sich an der Innen-
sei-te der Zimmertür sowie in den Fluren. Bitte 
lesen Sie sich die auf den Stockwerken ange-
brachten Anweisungen zur Feuerverhütung 
genauestens durch und halten Sie sich im Notfall 
an die Rege-lungen und die Anweisungen des 
Personals.

11. Wünsche, Anregungen und  Be-
schwerden
Wenn Sie Wünsche, Anregungen oder Beschwer-
den haben, zögern Sie bitte nicht und kontaktieren 
Sie die Rezeption oder eine unsere Mitarbeiterin-
nen oder einen unserer Mitarbeiter.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte 
beachten Sie unsere Hausordnung. 

Unser Haus ist ein Haus des gegenseitigen 
Respektes – gegenüber den anderen Gästen, den 
Anwohnern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, aber auch gegenüber der Natur und den 
anvertrauten Gegenständen. Verstöße gegen 
Hausordnung und Respekt können zum Hausver-
bot führen. Zu den Gründen zählen insbesondere 
das Handeln und Äußerungen gegen die Grund-
werte des Grundgesetzes, die Grund- und unver-
äußerlichen Menschenrechte, die Gleichwertigkeit 
aller Menschen und die Werte des friedlichen 
Zusammenlebens in Vielfalt.

Bonn, den 22. Juli 2024
 

Wilfried Klein 
Geschäftsführender Vorstand und Leiter des GSI


